
Seite 1 von 6 

Beschlussvorlage 
Ö/0329/XV.WP 

 

 G E M E I N D E  G A U T I N G  
 XV. Wahlperiode 2020 - 2026 

 

Geschäftsbereich / Fachbereich 

Geschäftsbereich 2 - Bauwesen, 
Standort, Naturschutz und 
Umweltmanagement - Bereich 
Verwaltung - 

Az.: 610/11-21/Ht 

Sachbearbeiter 

Herr Härta 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Bauausschuss 08.02.2022 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern; Beschluss über die 
Stellungnahme der Gemeinde 
 
Anlagen: 

Entwurf_AEnderungsverordnung_mit_AEnderungsbegruendung 
Entwurf_Begruendungskarte_zu_2.2.5_LEP 
Entwurf_LEP_als_Lesefassung 
Entwurf_Strukturkarte_Anhang_2_LEP 
Erlaeuterungskarte_zur_AEnderung_der_Strukturkarte 
Gemeindeliste_zum_Entwurf_Begruendungskarte_zu_2.2.5_LEP.docx 
Umweltbericht 

 
 
Sachverhalt: 
 

Der Bayerische Ministerrat hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2021 die Durchführung 

eines Verfahrens zur Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) 
beschlossen und damit die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Verbände eingeleitet. Das 

Beteiligungsverfahren läuft bis 1. April 2022. Städte und Gemeinden können unmittelbar 
gegenüber dem Bayerischen Wirtschaftsministerium als Oberste Landesplanungsbehörde 
Stellung nehmen. Im Anschluss daran folgen eine erneute Ministerratsbehandlung sowie 

das Zustimmungsverfahren des Landtags. Das gesamte Verfahren soll im Frühjahr 2023 
abgeschlossen sein. Es handelt sich um eine Teilfortschreibung, deren Änderungen die drei 

zentralen Handlungsfelder „Gleichwertige Lebensverhältnisse und starke Kommunen“, „Kli-
mawandel“ sowie „Nachhaltige Mobilität“ betreffen.  
 

Die Unterlagen über diese Teilfortschreibung des LEP sind dieser Beschlussvorlage beige-
fügt. Aus Sicht der Verwaltung sind für die Gemeinde Gauting folgende neu in das LEP auf-

genommene Themen bzw. Aspekte relevant (neue Regelungen in roter Schrift, künftig weg-
fallende Regelungen in durchgestrichener roter Schrift): 
 

 
Zu 3.1.1 Integrierte Siedlungsentwicklung: 

 
(G) Die Entwicklung von Flächen für Wohnzwecke, gewerbliche Zwecke sowie für Versor-

gungs- und Freizeiteinrichtungen soll abgestimmt erfolgen. Auf der Grundlage interkommu-

naler Entwicklungskonzepte kann ein Ausgleich zwischen Gemeinden stattfinden. 
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Auf eine verstärkte räumliche Zusammenführung von Wohnstätten, Arbeitsplätzen, Versor-
gungs- und Freizeiteinrichtungen soll sowohl bei Planungen der Gemeinden als auch auf 
interkommunaler und regionaler Ebene hingewirkt werden. Insbesondere die Ausweisung 

neuer gewerblicher Siedlungsflächen soll in Abstimmung mit dem Bedarf an Wohnsied-
lungsflächen erfolgen. Insbesondere in Verdichtungsräumen ist eine interkommunale Ab-

stimmung sinnvoll und zweckmäßig. Der Ausgleich auf der Grundlage interkommunaler 
Entwicklungskonzepte erweitert den Handlungsspielraum der Kommunen insbesondere 
dann, wenn die Verfügbarkeit von Flächen nicht gegeben ist und lässt so eine Fokussierung 

auf gut angebundene und städtebaulich geeignete Standorte zu. 
 

Anmerkung der Verwaltung: 
Der Grundsatz der abgestimmten Entwicklung von Flächen für Wohnzwecke, gewerbliche 
Zwecke sowie für Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen ist stark von bestehenden Sied-

lungsstrukturen und der räumlichen Lage von Flächen, die für eine künftige Siedlungsent-
wicklung der Kommune generell in Betracht kommen, abhängig. Die Vorgabe im LEP, dass 

die Ausweisung neuer gewerblicher Siedlungsflächen in Abstimmung mit dem Bedarf an 
Wohnsiedlungsflächen erfolgen soll, benachteiligt Kommunen wie Gauting, die sich in der 
Vergangenheit hauptsächlich auf die Entwicklung von Wohnbauflächen konzentriert haben 

und aktuell für sich starken Nachholbedarf an der Entwicklung von neuen gewerblichen 
Siedlungsflächen sehen. Es muss daher im LEP eine Regelung getroffen werden, nach der 

diesen Kommunen, die bereits in größerem Umfang durch Wohnsiedlungsflächen geprägt 
sind, die Möglichkeit eröffnet wird, sich künftig auch stärker gewerblich zu entwickeln. 
 

 
Zu 3.1.3 Abgestimmte Siedlungs- und Freiflächenentwicklung:  

 
(G) Auf die Freihaltung geeigneter, gliedernder Freiflächen und Landschaftsräume zum Er-

halt der Biodiversität, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Erhöhung der Lebens-

qualität, insbesondere in den stärker verdichteten Bereichen von Städten und Gemeinden, 
soll in der kommunalen Siedlungsentwicklung hingewirkt werden. 

 
Insbesondere in den stärker verdichteten Bereichen von Städten und Gemeinden ist das 
ausgewogene Verhältnis von qualitativ hochwertigen Freiräumen und Siedlungsflächen be-

sonders wichtig. Die Ausgewogenheit bezüglich allgemeiner Aspekte (Verbesserung des 
Siedlungsklimas, Naherholung und Biodiversität) sowie der Bezug zu regionalen Merkmalen 

(Kulturlandschaft, Siedlungstypologie, Baukultur) ist maßgeblich für eine nachhaltige Sied-
lungsstruktur. Die Sicherung siedlungsnaher Freiräume als Trenngrün dient als Sicherungs-
instrument, um ein ungewolltes Zusammenwachsen verschiedener Siedlungen, ein über-

mäßiges Ausufern von Siedlungen in erhaltenswerte Freiräume sowie die Entstehung 
bandartiger Siedlungsstrukturen zu verhindern. 
 

Anmerkung der Verwaltung: 
Weite Teile des Gemeindegebiets Gauting sind im Sinne der in dem oben aufgeführten 

Grundsatz getroffenen Maßgaben auf der Ebene des Regionalplans bereits als Regionaler 
Grünzug ausgewiesen. Dies führt zu gravierenden Nachteilen in der Ortsentwicklung, da die 

Gemeinde für die betreffenden Bereiche faktisch in der Ausübung ihrer Planungshoheit ein-
geschränkt ist. Es muss daher in diesem Grundsatz zusätzlich aufgenommen werden, dass 
dabei die Kommunen ein Mitentscheidungsrecht hinsichtlich der Freihaltung geeigneter, 

gliedernder Freiflächen und Landschaftsräume erhalten. 
 

 
 
Zu 3.3 Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot: 
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(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 

auszuweisen. Ausnahmen sind zulässig, wenn  

- auf Grund der Topographie oder schützenswerter Landschaftsteile oder tangierender 
Hauptverkehrsstraßen ein angebundener Standort im Gemeindegebiet nicht vorhan-

den ist,  
- ein Gewerbe- oder Industriegebiet unter Ausschluss von Einzelhandelsnutzungen an 

einer Autobahnanschlussstelle oder an einer Anschlussstelle einer vierstreifig auto-

bahnähnlich ausgebauten Straße oder an einem Gleisanschluss ohne wesentliche 
Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbilds geplant sowie kein geeigneter an-

gebundener Alternativstandort vorhanden ist,  
- ein Gewerbe- oder Industriegebiet, dessen interkommunale Planung, Realisierung 

und Vermarktung rechtlich gesichert sind, unter Ausschluss von Einzelhandelsnut-

zungen ohne wesentliche Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbilds geplant 
sowie kein geeigneter angebundener Alternativstandort vorhanden ist,  

- ein Logistikunternehmen oder ein Verteilzentrum eines Unternehmens auf einen un-
mittelbaren Anschluss an eine Autobahnanschlussstelle oder deren Zubringer oder 
an eine vierstreifig autobahnähnlich ausgebaute Straße oder auf einen Gleisan-

schluss angewiesen ist und ohne wesentliche Beeinträchtigung des Orts- und Land-
schaftsbilds geplant ist,  

- ein großflächiger produzierender Betrieb mit einer Mindestgröße von 3 ha aus Grün-
den der Ortsbildgestaltung nicht angebunden werden kann,  

- von Anlagen, die im Rahmen von produzierenden Gewerbebetrieben errichtet und 

betrieben werden sollen, schädliche Umwelteinwirkungen, insbesondere durch Luft-
verunreinigungen oder Lärm einschließlich Verkehrslärm, auf dem Wohnen dienende 

Gebiete ausgehen würden,  
- militärische Konversionsflächen oder Teilflächen hiervon mit einer Bebauung von 

einigem Gewicht eine den zivilen Nutzungsarten vergleichbare Prägung aufweisen,  

oder  
- in einer Fremdenverkehrsgemeinde an einem gegenwärtig oder in der jüngeren Ver-

gangenheit durch eine Beherbergungsnutzung geprägten Standort ein Beherber-
gungsbetrieb ohne Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbilds erweitert oder 
errichtet werden kann oder  

- eine überörtlich raumbedeutsame Freizeitanlage oder dem Tourismus dienende Ein-
richtung errichtet werden soll, die auf Grund ihrer spezifischen Standortanforderun-

gen oder auf Grund von schädlichen Umwelteinwirkungen auf dem Wohnen dienen-
de Gebiete nicht angebunden werden kann.  

 

(G) Bei der Ausweisung von nicht angebundenen Gewerbe- und Industriegebieten im Sinne 

von Abs. 2 (Z) Satz 2 Spiegelstrich 2 und 3 sollen auch kleinflächigen, handwerklich ge-

prägten Betrieben Ansiedlungs- bzw. Erweiterungsmöglichkeiten gegeben werden. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 

Kommunen, die aufgrund ihrer örtlichen Siedlungsstruktur über keine geeigneten Siedlungs-
flächen im Sinne des Anbindegebots verfügen, um neue Siedlungsflächen ausweisen zu 

können, werden dadurch gegenüber den übrigen Kommunen klar benachteiligt. Es muss im 
LEP eine zusätzliche Ausnahme-Regelung getroffen werden, nach der es Kommunen er-
möglicht wird, neue Siedlungsflächen auszuweisen, wenn aufgrund der örtlichen Siedlungs-

struktur angebundene Standorte im Gemeindegebiet nicht vorhanden sind. 
 

 
Zu 4.4 Radverkehr: 
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(G) Das Radwegenetz soll erhalten sowie unter Einbeziehung vorhandener Verkehrsinfra-

struktur und bedarfsgerecht ausgebaut und ergänzt werden.  
 

(G) Der Alltagsradverkehr im überörtlichen Netz soll möglichst auf baulich getrennten Rad-

wegen geführt werden.  
 
(G) Das überregionale „Bayernnetz für Radler“ soll weiterentwickelt werden.  
 

(G) In den Regionalplänen können Trassen für den überörtlichen Radverkehr gesichert 

werden. 

 
Anmerkung der Verwaltung: 
Der Grundsatz, dass der Alltagsradverkehr im überörtlichen Netz möglichst auf baulich ge-

trennten Radwegen geführt werden soll, führt zu erheblichen Mehrkosten für die Kommunen 
bei den betreffenden Projekten. Daher sollte dieser Grundsatz ganz wegfallen; stattdessen 

sollten die Kommunen aufgrund der jeweiligen spezifischen örtlichen Verhältnisse selbst die 
Entscheidungsfreiheit über die angemessene Ausführung von Radwegen im überörtlichen 
Netz haben. 

 
 
Zu 6.2.3 Photovoltaik  
 
(G) In den Regionalplänen können Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Errichtung von 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen festgelegt werden.  
 

(G) Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen möglichst vorzugsweise auf vorbelasteten 

Standorten realisiert werden. An geeigneten Standorten soll auf eine Vereinbarkeit der Er-
zeugung von Solarstrom mit landwirtschaftlichen Nutzungen dieser Flächen hingewirkt wer-

den.  
 

(G) Im notwendigen Maße soll auf die Nutzung von Flächen für Freiflächen-

Photovoltaikanlagen in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten hingewirkt werden. 
 

Anmerkung der Verwaltung: 
Angesichts der Herausforderungen der Energiewende und der Anforderungen an eine ver-

brauchernahe Energieversorgung ist der neu in das LEP aufgenommene Grundsatz, dass 
auf die Nutzung von Flächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen in landwirtschaftlich be-
nachteiligten Gebieten hingewirkt werden soll, nicht zielführend. Es muss stattdessen durch 

das LEP ermöglicht werden, dass die Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen für Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen allgemein im orts- und landschaftsbildverträglichen Umfang zu-

lässig ist. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Bauausschuss nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage der Verwaltung 
(Drucksache Ö 0329) vom 02.02.2022. 

 
2. Der Bauausschuss fasst folgenden Beschluss: 
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Die Gemeinde Gauting gibt im Verfahren zur Teilfortschreibung des Landesentwick-
lungsprogramms Bayern folgende Stellungnahme ab: 
 

2.1 Zu 3.1.1 Integrierte Siedlungsentwicklung, hier: 
„(G) Die Entwicklung von Flächen für Wohnzwecke, gewerbliche Zwecke sowie für 

Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen soll abgestimmt erfolgen. Auf der Grundlage 
interkommunaler Entwicklungskonzepte kann ein Ausgleich zwischen Gemeinden 
stattfinden.“ 

 
Stellungnahme Gemeinde Gauting: 

Der Grundsatz der abgestimmten Entwicklung von Flächen für Wohnzwecke, ge-
werbliche Zwecke sowie für Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen ist stark von be-
stehenden Siedlungsstrukturen und der räumlichen Lage von Flächen, die für eine 

künftige Siedlungsentwicklung der Kommune generell in Betracht kommen, abhän-
gig. Die Vorgabe im LEP, dass die Ausweisung neuer gewerblicher Siedlungsflächen 

in Abstimmung mit dem Bedarf an Wohnsiedlungsflächen erfolgen soll, benachteiligt 
Kommunen wie Gauting, die sich in der Vergangenheit hauptsächlich auf die Ent-
wicklung von Wohnbauflächen konzentriert haben und aktuell für sich starken Nach-

holbedarf an der Entwicklung von neuen gewerblichen Siedlungsflächen sehen. Es 
muss daher im LEP eine Regelung getroffen werden, nach der diesen Kommunen, 

die bereits in größerem Umfang durch Wohnsiedlungsflächen geprägt sind, die Mög-
lichkeit eröffnet wird, sich künftig auch stärker gewerblich zu entwickeln. 

 

2.2 Zu 3.1.3 Abgestimmte Siedlungs- und Freiflächenentwicklung, hier:  
„(G) Auf die Freihaltung geeigneter, gliedernder Freiflächen und Landschaftsräume 

zum Erhalt der Biodiversität, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Erhöhung 
der Lebensqualität, insbesondere in den stärker verdichteten Bereichen von Städten 
und Gemeinden, soll in der kommunalen Siedlungsentwicklung hingewirkt werden.“ 

 
Stellungnahme Gemeinde Gauting: 

Weite Teile des Gemeindegebiets Gauting sind im Sinne der in dem oben aufgeführ-
ten Grundsatz getroffenen Maßgaben auf der Ebene des Regionalplans bereits als 
Regionaler Grünzug ausgewiesen. Dies führt zu gravierenden Nachteilen in der 

Ortsentwicklung, da die Gemeinde für die betreffenden Bereiche faktisch in der Aus-
übung ihrer Planungshoheit eingeschränkt ist. Es muss daher in diesem Grundsatz 

zusätzlich aufgenommen werden, dass dabei die Kommunen ein Mitentscheidungs-
recht hinsichtlich der Freihaltung geeigneter, gliedernder Freiflächen und Land-
schaftsräume erhalten. 

 
2.3 Zu 3.3 Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot: 

 
Stellungnahme Gemeinde Gauting: 
Kommunen, die aufgrund ihrer örtlichen Siedlungsstruktur über keine geeigneten 

Siedlungsflächen im Sinne des Anbindegebots verfügen, um neue Siedlungsflächen 
ausweisen zu können, werden dadurch gegenüber den übrigen Kommunen klar be-

nachteiligt. Es muss im LEP eine zusätzliche Ausnahme-Regelung getroffen werden, 
nach der es Kommunen ermöglicht wird, neue Siedlungsflächen auszuweisen, wenn 
aufgrund der örtlichen Siedlungsstruktur angebundene Standorte im Gemeindegebiet 

nicht vorhanden sind. 
 

2.4 Zu 4.4 Radverkehr, hier: 
„(G) Der Alltagsradverkehr im überörtlichen Netz soll möglichst auf baulich getrenn-
ten Radwegen geführt werden.“ 
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Stellungnahme Gemeinde Gauting: 
Der Grundsatz, dass der Alltagsradverkehr im überörtlichen Netz möglichst auf bau-

lich getrennten Radwegen geführt werden soll, führt zu erheblichen Mehrkosten für 
die Kommunen bei den betreffenden Projekten. Daher sollte dieser Grundsatz ganz 

wegfallen; stattdessen sollten die Kommunen aufgrund der jeweiligen spezifischen 
örtlichen Verhältnisse selbst die Entscheidungsfreiheit über die angemessene Aus-
führung von Radwegen im überörtlichen Netz haben. 

 
2.5 Zu 6.2.3 Photovoltaik, hier: 

„(G) Im notwendigen Maße soll auf die Nutzung von Flächen für Freiflächen-
Photovoltaikanlagen in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten hingewirkt wer-
den.“ 

 
Stellungnahme Gemeinde Gauting: 

Angesichts der Herausforderungen der Energiewende und der Anforderungen an ei-
ne verbrauchernahe Energieversorgung ist der neu in das LEP aufgenommene 
Grundsatz, dass auf die Nutzung von Flächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen in 

landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten hingewirkt werden soll, nicht zielführend. 
Es muss stattdessen durch das LEP ermöglicht werden, dass die Nutzung von land-

wirtschaftlichen Flächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen allgemein im orts- und 
landschaftsbildverträglichen Umfang zulässig ist. 

 

 
 
 

 
 
 
 
Gauting, 07.02.2022 
 
 
 
 
Unterschrift 
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